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An Amt 61 Frau Paur 

 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 151, Ehemalige Bahnflächen südlich der Lade-

hofstraße – Teilfläche Gleisdreieck an der Irler Höhe 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 

Naturschutzfachliche Stellungnahme 

 

Sachverhalt: 

Es wird ausschließlich auf die Änderungen gegenüber dem bereits gültigen Bebauungsplan 

Bezug genommen. 

Entgegen der Darstellung im Bebauungsplan Nr. 151 soll die Ausgleichsfläche aus dem 

Gleisdreieck an eine andere Stelle möglichst im Stadtgebiet verlegt werden. 

Dafür wurden folgende Unterlagen vorgelegt: 

 Änderungsbeschluss BP 151 (02.05.2023) 

 Erneuter Änderungsbeschluss BP 151 (06.02.2024) 

 

Eine Änderung des Geltungsbereichs ist inzwischen nicht mehr erforderlich, ebensowenig 

die Verlegung der CEF-Fläche.  

 

Die Ausgleichsfläche im Bereich des Gleisdreiecks dient der Herstellung des erforderlichen 

naturschutzrechtlichen Ausgleiches für den Bebauungsplan Nr. 151 „Ehemalige Bahnflächen 

südlich der Ladehofstraße“. In der Begründung heißt es dazu: „Weitere Flächen im Gleis-

dreieck im Inneren Osten, welche nicht in den Geltungsbereich einbezogen, aber als Aus-

gleichsflächen gemäß § 1a BauGB dem Eingriff des Planungsgebiets zugeordnet sind, wer-

den gem. § 11 BauGB i. V. m. § 1a (3) BauGB über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. 

Diese Ausgleichsflächen und –maßnahmen im Umfang von 16.560 m² sind im Anschluss an 

die Maßnahmenflächen im Gleisdreieck südlich An der Irler Höhe herzustellen. Entwick-

lungsziel ist auch hier die Schaffung von Offenlandstandorten (arten- und blütenreiche Gras- 



und Krautflur) als Lebensraum für die Leitarten Zauneidechse und vorkommende Heuschre-

ckenarten. Für Gehölzpflanzungen sind standortheimische Arten zu verwenden“.  

Der erforderliche externe Ausgleich für den Eingriff in Bebauungsplan Nr. 151 beträgt  

24.840 m² - der oben genannte geringere Umfang ist darauf zurückzuführen, dass im Gleis-

dreieck ein Faktor von 1,5 angesetzt wurde. Dieser Faktor kann nicht automatisch auf ande-

re Ausgleichsflächen übertragen werden, sondern es ist von der gesamten Fläche von 

24.840 m² auszugehen. 

 

Beurteilung: 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist eine Verlegung der Ausgleichsfläche grundsätzlich mög-

lich, sofern die neue Ausgleichsfläche den an sie gestellten Anforderungen hinsichtlich der 

definierten Zielstellungen entspricht und alle weiteren rechtlichen Vorgaben eingehalten wer-

den.  

 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Pöhler 

 

 

 

Anlagen:  

 

 

II. Amt 31.1 Bu z.K. 

III. Amt 31.2 Pö z.A. 

 

 

Regensburg, den 25.03.2024 

Amt 31 



 

 Wasserwirtschaftsamt 
Regensburg  

   

    
 

WWA Regensburg – Landshuter Str. 59 – 93053 Regensburg 
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Standort 
Landshuter Str. 59 
93053 Regensburg 

Telefon 
+49 941 78009-0 
 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-r.bayern.de 

www.wwa-r.bayern.de 

 

 

BP 151 - Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 26.02.2024 bis 
einschließlich 22.03.2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o. g.  Änderung des Bebauungsplanes erhalten Sie unsere Stellungnahme wie 
folgt: 
 

1 Fachliche Hinweise 

1.1 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen 
kommen.  

Gemäß der Hinweiskarten für Oberflächenabfluss und Sturzfluten liegt die Fläche im 
Südosten in einer Geländesenke und im Aufstaubereich bei Starkregen. 

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung.  

Der Zufluss aus den Außeneinzugsgebieten muss bei der Bebauungs- und Entwäs-
serungsplanung berücksichtigt werden (z.B. Anlegen von Abfang- und Ableitungsgrä-
ben; Anlage von Gehölzstreifen oder Erosionsmulden in der landwirtschaftlichen Flä-
che oberhalb der Bebauung). 

Die Gemeinde sollte weitere Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d 
BauGB treffen, um die Schäden durch Überflutungen infolge von Starkregen zu mini-
mieren.  

Gemäß §37 WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers nicht zum 
Nachteil eines höher oder tiefer liegenden Grundstückes behindert, verstärkt oder auf 
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andere Weise verändert werden. 

Vorschlag für Hinweise zum Plan: 

„Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten.  

1.2 Grundwasser 

Uns liegen keine Grundwasserstandbeobachtungen im Planungsgebiet vor.  

Aussagen zu Eingriffen in Boden oder Grundwasser liegen nicht vor. Wir weisen daraufhin, 
dass aufgrund der Nutzungen, auch im Umfeld schädliche Bodenveränderungen nicht aus-
geschlossen werden können. 

1.3 Altlasten 

In Bezug auf die Altlastenbearbeitung verweisen wir auf die laufende Zusammenarbeit sowie 
fachliche Abstimmung mit dem Umweltamt sowie unserem Hause. 

 

2 Zusammenfassung 

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundlegenden wasserwirtschaftlichen Beden-
ken, wenn obige Ausführungen berücksichtigt werden.  
 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  

 

David Ipfelkofer 

Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Regensburg 
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Bebauungsplan Nr. 151, Ehemalige Bahnflächen südlich der Ladehofstraße – Teilfläche 

Gleisdreieck An der Irler Höhe 

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

 

Mit der geplanten Änderung des Bebauungsplans Nr. 151 besteht grundsätzlich 

Einverständnis. Es wird darum gebeten, das Gartenamt bei der Festlegung neuer Flächen für 

die Umsetzung der naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen zu beteiligen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Juliane Paech 


